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A Tragende Gründe und Beschluss 
[wird in finaler Fassung aus TG ergänzt] 

 

A-1 Rechtsgrundlage 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 

A-3 Würdigung der Stellungnahmen  

A-4 Bürokratiekostenermittlung 

A-5 Verfahrensablauf 
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A-6 Beschluss  

[wird in finaler Fassung aus TG ergänzt] 

A-7 Anhang 

A-7.1 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Abs. 1 SGB V vom TT.MM.JJJJ 
 
[Schreiben und Datum wird in finaler Fassung ergänzt] 
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B Expertenbefragung 
Im Rahmen der durchzuführenden Beratung hat der Unterausschuss Veranlasste Leistung 
(UA VL) in seiner Sitzung am 28. August 2019 entschieden, zusätzliche Expertise zu offenen 
Fragen im Rahmen einer Expertenbefragung einzuholen und diese in seine Beratung einzu-
beziehen. Hierzu wurde eine schriftliche Expertenbefragung per Schreiben vom 5.September 
2019 durchgeführt. Die Expertenbefragung ist nachfolgend dokumentiert: 
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C Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA  

C-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Vor Entscheidungen des G-BA über die Änderung der Häusliche Krankenpflege Richtlinie wird 
den hierzu berechtigten Organisationen gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V, gemäß § 92 
Absatz 7 Satz 2 SBG V i.V.m. § 92 Absatz 7 Satz 1 Nr. 5 SGB V und gemäß § 91 Absatz 5 
SGB V der Bundesärztekammer Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu der geplan-
ten Richtlinienänderung gegeben. Die Stellungnahmen werden in die Entscheidung einbezo-
gen.  

C-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens  

Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen beschloss in seiner Sitzung am 12.02.2020 die 
Einleitung des Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberech-
tigten am 12.02.2020 übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen 
innerhalb von vier Wochen nach Übermittlung der Unterlagen gegeben. 

C-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer  

Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

• dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stel-
lungnahmen nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können,  

• dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bun-
desausschusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben hat, in der Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu ge-
ben ist.  
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C-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 

C-4.1 Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme gegeben wurde 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit 
zur Abgabe einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde, sowie entsprechende Eckdaten zum 
Eingang und zur Anhörung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 
 
Arbeitsgemeinschaft der Kammer auf Bundesebene gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Bundesärztekammer (BÄK) 03.03.2020 Verzicht auf Stel-
lungnahme 

 
Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V  
Stellungnahmeberechtigte  Eingang 

SN 
Bemerkungen 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 12.03.2020  
Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e.V. 
(ABVP) 

12.03.2020  

Arbeitsgemeinschaft Privater Heime und Ambulanter 
Dienste Bundesverband e. V. (APH) 

  

Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e.V. 
(B.A.H.) 

12.03.2020  

Bundesverband Ambulante Dienste und Stationäre Ein-
richtungen (bad) e.V. 

12.03.2020  

Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. 
(BHK) 

  

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 
(bpa) 

17.02.2020  

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesver-
band e.V. (DBfK) 

12.03.2020  

Deutscher Caritasverband e.V. (Caritas) 11.03.2020  

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband - Gesamtver-
band e.V.  

12.03.2020  

Deutsches Rotes Kreuz e.V. (DRK)   

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land e.V. (Diakonie) 

12.03.2020  

Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e.V. 
(VDAB) 

12.03.2020  

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V. 
(ZWST) 
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Weitere Stellungnahmeberechtigte gemäß § 92 Abs. 7 Satz 2 SBG V i.V.m. § 92 Abs. 7 
Satz 1 Nr. 5 SGB V 
Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. (DGP)   

Deutscher Hospiz- und PalliativVerband e.V. (DHPV)   

Deutscher Kinderhospizverein e.V. (DKHV)   

 
 

C-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens  

Neben dem Beschlussentwurf wurden den Stellungnehmern die Tragenden Gründe und Fließ-
text (jeweils mit Stand vom 12.02.2020) übermittelt.  
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C-5.1 Beschlussentwurf  
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C-5.2 Tragende Gründe 
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C-6 Schriftliche Stellungnahmen 

Die Volltexte der schriftlichen Stellungnahmen sind in Kapitel C-9.1 abgebildet.  

C-6.1 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 
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C-6.2 Allgemeine oder übergreifende Stellungnahmen 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Allgemeines 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Die Ergänzung des Leistungsverzeich-
nisses zur Glukosemessung bei Patien-
tinnen oder Patienten mit intensivierter 
Insulintherapie mittels Messverfahren 
der kontinuierlichen interstitiellen 
Glukosemessung (CGM) wird begrüßt. 

 Kenntnisnahme  

2.  B.A.H. Als Berufsverband haben wir vermehrt 
die Auskunft von Mitgliedspflegediens-
ten erhalten, dass Versicherte, bei de-
nen die Leistung „Blutzuckermessen“ 
gemäß der Nr. 11 der HKP-RL verordnet 
wird, auf das „interstitielle Glukosemes-
sung“-Gerät zurückgreifen. 
 
Bereits im Dezember 2017 haben wir 
den Gemeinsamen Bundessauschuss 
um Stellungnahme gebeten, weshalb 
diese Leistungserbringung (noch) nicht 
in der HKP-Richtlinie Nr. 11 erfasst ist. 
 
Wir begrüßen daher die avisierte Ände-
rung der HKP-Richtlinie und die Einfü-
gung der Nummer 11a. 

 Kenntnisnahme  

3.  bpa Einführung der Positionsnummer 11a 
„Interstitielle Glukosemessung“ 

Nach der Nummer 11 „Blutzucker-
messung“ wird mit der Änderung 
die Positionsnummer 11a „Intersti-

Die Richtlinien re-
geln nicht die Pflich-
ten der Hersteller 
bzw. Betreiber. Es 

keine Änderung 
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tielle Glukosemessung“ neu einge-
fügt, um die aktuellen technischen 
Messverfahren zur kontinuierlichen 
interstitiellen Glukosemessung zu 
berücksichtigen. Bestandteile der 
Leistung sind die Ermittlung und 
Bewertung des interstitiellen Glu-
kosegehaltes sowie der bedarfs-
weise Sensorwechsel und die be-
darfsweise Kalibrierung des CGM-
Gerätes. Der Sensorwechsel und 
die Kalibrierung richten sich nach 
den herstellerspezifischen Vorga-
ben und medizinischen Notwendig-
keiten. In der Regel handelt es sich 
um Patienten mit einer instabilen 
Stoffwechsellage. Die Häufigkeit 
der Glukosemessung erfolgt nach 
den Maßgaben des ärztlichen Be-
handlungsplanes in Abhängigkeit 
der ärztlich verordneten Medika-
mententherapie. Der bpa begrüßt, 
dass zur Verordnungsdauer und 
Häufigkeit keine Festlegungen ge-
troffen wurden, sondern durch den 
Arzt für den jeweiligen Fall festzu-
legen sind. 
 
Laut den Tragenden Gründen setzt 
die Durchführung der Messme-
thode voraus, dass die eingesetz-
ten Pflegefachkräfte in der Anwen-
dung der Geräte geschult sind. Der 
Hersteller hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Pflegefachkräfte in 

ist sicherzustellen, 
dass die Anwender 
der Hilfsmittel in de-
ren Anwendung ge-
schult sind. Im Übri-
gen ist es die Auf-
gabe des Pflege-
dienstes, dass die 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entspre-
chende fachspezifi-
sche Einweisungen 
und Schulungen er-
halten. 
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die Anwendung der Geräte ein-
gewiesen werden. In der Praxis 
erfolgen diese Einweisungen oft-
mals nur unzureichend. Aus Sicht 
des bpa müssen die Hersteller hier 
stärker in die Pflicht genommen 
werden. 

4.  DBfK Die Aufnahme der Interstitiellen Gluko-
semessung in die HKP-Richtlinie ist 
überfällig und wird daher vom DBfK be-
grüßt. 

 Kenntnisnahme  

5.  Deutscher 
Paritäti-
scher 
Wohlfahrts-
verband  

Die Aufnahme der interstitiellen Gluko-
semessung in die HKP Richtlinie be-
grüßt der Paritätische ausdrücklich. 

 Kenntnisnahme  

6.  Diakonie Die Ergänzung des Leistungsverzeich-
nisses um die „Nr.11a Interstitielle Glu-
kosemessung“ wird begrüßt.  
 

 Kenntnisnahme  

7.  VDAB „…Der VDAB e.V. begrüßt ausdrücklich 
die Aufnahme der Verordnungsfähigkeit 
von kontinuierlicher interstitieller Gluko-
semessung als Leistung der Behand-
lungspflege in die Häusliche Kranken-
pflege Richtlinie. Dennoch bedarf es aus 
unserer Sicht einiger Änderungen….“ 

 Kenntnisnahme   
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C-6.3 Stellungnahmen zur Änderung in dem Leistungsverzeichnis Nummer 11 Spalte „Leistungsbeschreibung“ 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Leistungsbeschrei-
bung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  DBfK Aus Sicht des DBfK sollte der Anwen-
dungsbereich der Blutzuckermessung 
und interstitiellen Glukosemessung auch 
auf andere Behandlungsformen erwei-
tert werden. Wir regen dringend an, ne-
ben der intensivierten Insulintherapie 
auch die adaptierte bzw. kontrollierte In-
sulintherapie aufzunehmen. Ebenfalls 
sollte die funktionelle Insulintherapie 
aufgenommen werden. 

Die adaptierte bzw. kontrollierte In-
sulintherapie (werteabhängige In-
sulindosis mit Schema) ist die häu-
figste Therapieform bei Typ 2 Dia-
betikern im Alter bei der die HKP 
Leistung Blutzuckermessung ver-
ordnet wird. 
 
Die funktionelle Insulintherapie 
(Kombination kurz und langsam 
wirkende Insuline bzw. Insuli-
nanaloga), die überwiegend bei 
Typ 1 Diabetikern stellt eine Al-
ternative zur intensivierten  Insu-
lintherapie dar. 

Der Begriff der adap-
tierten oder kontrollier-
ten Insulintherapie ent-
spricht nicht den Aus-
führungen in Leitli-
nien123. Daher besteht 
kein Änderungsbedarf. 
 

keine Änderung 

2.  Deutscher 
Paritäti-
scher 
Wohlfahrts-
verband 

Ergänzung der 
Leistungsbeschreibung um 
folgende Punkte: 

- bei allen von Messwerten 
abhängigen Insulintherapien 

Darüber hinaus weist der Paritäti-
sche in diesem Zusammenhang 
auf die zu erweiternden Anwen-
dungsbereiche der Blutzuckermes-
sung und der interstitiellen Gluko-
semessung hin. Neben der intensi-
vierten Insulintherapie müssen 

Diese Ergänzung ist 
nicht sachgerecht. Die 
Regelungen des G-BA 
müssen sich auf die ak-
tuell verfügbaren The-
rapien beziehen. Einen 

keine Änderung 

                                                
1 Nationale VersorgungsLeitlinie Therapie des Typ-2-, Langfassung, 1. Auflage, Version 4 August 2013, Zuletzt geändert: November 2014, AWMF-Registernummer: nvl-001g, Stand 30.09.2013, Gültigkeit 
8/18 abgelaufen, Leitlinie wird derzeit überprüft, https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/nvl-001g.html (abgerufen am: 12.05.2020) 
2 S2k-Leitlinie Diagnostik, Therapie und Verlaufskontrolle des Diabetes mellitus im Alter ,2. Auflage AWMF-Registernummer: 057-017, Stand: 13.07.2018 , gültig bis 13.07.2023, https://www.awmf.org/leit-
linien/detail/ll/057-017.html (abgerufen am: 12.05.2020) 
3 S3-Leitlinie Therapie des Typ-1-Diabetes, 2. Auflage AWMF-Registernummer: 057-013, Stand 28.03.2018, gültig bis 27.03.2023, https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/057-013.html (abgerufen am: 
12.05.2020) 

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/nvl-001g.html
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/057-017.html
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/057-017.html
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/057-013.html
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Leistungsbeschrei-
bung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

auch alle neu hinzugekommenen 
und hinzukommenden Insulinthera-
pien ermöglicht werden, bei denen 
vor der Verabreichung von Insulin 
entweder der Blutzuckerspiegel o-
der der Glukosespiegel im Plasma 
bestimmt werden muss. Deshalb 
ist die Leistungsbeschreibung ent-
sprechend weit zu fassen. 

Vorratsbeschluss in Be-
zug auf zukünftige neue 
Therapieansätze kann 
es nicht geben. 

 

C-6.4 Stellungnahmen zur Änderung in dem Leistungsverzeichnis Nummer 11 Spalte „Bemerkung“ 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  bad In Ziffer 11 des Leistungsverzeichnisses 
der HKP-Richtlinien ist unter „Bemerkun-
gen“ in Satz 1 das Wort „nur“ zu strei-
chen. 

Gemäß § 27 Absatz 1 Satz 1 SGB 
V in Verbindung mit § 27 Absatz 1 
Satz 2 Ziffer 4 SGB V erstreckt 
sich der gesetzlich garantierte 
Leistungsanspruch der häuslichen 
Krankenpflege (HKP) auf alle me-
dizinisch „notwendigen“ Leistun-
gen. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts 
(BSG) kommt den HKP-Richtlinien 
nach § 92 SGB V nicht die Kompe-
tenz zu, den vorgenannten gesetz-
lichen Leistungsanspruch einzu-
schränken. Vielmehr sei es gemäß 

Bei einer konventionel-
len Insulintherapie ist 
eine Dauermessung 
des Blutzuckers in der 
Regel nicht notwendig, 
da es im Grundsatz ein 
starres Schema der In-
sulingabe gibt. Es wird 
zwei- bis dreimal täg-
lich zu bestimmten Zei-
ten eine genau festge-
legte Menge Insulin, 
meist Mischinsulin, ge-

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

§ 92 SGB V die Aufgabe der Richt-
linien, fachlich zu konkretisieren, 
wann eine medizinische Notwen-
digkeit gegeben sei, ohne hier-
durch den Leistungsanspruch zu 
„verkürzen“. Die Richtlinien sind in-
folge dessen so zu formulieren, 
dass sie medizinisch notwendige 
Leistungen nicht ausschließen. 
Formulierungen, die dieser Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind 
nach der o.g. Rechtsprechung 
rechtswidrig. 
Der zu ändernde Satz stellt von 
seinem Wortlaut darauf ab, dass 
„nur“ im Falle einer intensivierten 
Insulintherapie eine „routinemä-
ßige Dauermessung“ verordnet 
werden darf. Um sich im Einklang 
mit der o.g. ständigen Rechtspre-
chung zu befinden dürfte es folg-
lich keine Fälle geben, in denen 
eine routinemäßige Dauermessung 
– außerhalb einer intensivierten In-
sulintherapie – medizinisch not-
wendig ist. Dem ist jedoch nicht so: 
Insbesondere bei Patienten mit re-
gelhaft stark schwankenden Wer-
ten, bei denen im Erst- bzw. Neu-
einstellungszeitraum festgestellt 

spritzt. Auch Mahlzei-
ten und Zwischenmahl-
zeiten müssen zu fest-
gelegten Zeiten einge-
nommen werden 
Sollten im Einzelfall 
wiederholte Messungen 
im Rahmen der kon-
ventionellen Therapie 
auch nach erfolgter 
Erst- und Neueinstel-
lung medizinisch erfor-
derlich sein, kann das 
bereits nach der gelten-
den Fassung der Richt-
linie genehmigt werden. 
Die Richtlinie bildet in-
soweit den Regelfall 
ab. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

wird, dass eine den Sorgfaltspflich-
ten entsprechende Leistungser-
bringung ohne routinemäßige Dau-
ermessung nicht möglich ist, kann 
die Messung medizinisch erforder-
lich sein, um keine fälschlichen 
und im Ergebnis gefährdenden Do-
sierungen zu verabreichen. Dies ist 
unabhängig davon der Fall, ob 
eine intensivierte Insulintherapie 
durchgeführt wird oder nicht. 
Der Änderungsvorschlag trägt so-
mit der Tatsache Rechnung, dass 
die Leistung insbesondere, aber 
nicht ausschließlich bei Vorliegen 
einer intensivierten Insulintherapie, 
medizinisch erforderlich sein kann. 
Die vorgeschlagene Änderung des 
Wortlauts stellt insofern sicher, 
dass die Besonderheiten des Ein-
zelfalls bei der Verordnungspraxis 
beachtet werden. 

2.  VDAB Nur verordnungsfähig bei Patientinnen 
und Patienten mit 
 
- einer so hochgradigen Einschränkung 
der Sehfähigkeit, dass es ihnen unmög-
lich ist, das kapillare Blut zu entnehmen, 
auf den Teststreifen zu bringen und das 
Messergebnis abzulesen oder 

Es ist wichtig, dass es in der Praxis 
nicht zu Problemen in der Verord-
nungsfähigkeit der Leistungen 
kommt. Aus diesem Grunde sind 
einzelne Anpassungen notwendig. 
 
Um die Verordnungsfähigkeit der 
Leistungen zu gewährleisten, muss 

Die zur Streichung vor-
geschlagenen Quantifi-
zierungen beschreiben 
das jeweilige Ausmaß 
der Einschränkungen, 
das vorliegen muss, 
damit die Leistung ver-
ordnet werden kann. 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 
- einer so erheblichen 
Einschränkung der Grob- und Feinmoto-
rik der oberen Extremitäten, dass sie 
das kapillare Blut nicht entnehmen und 
auf den Teststreifen bringen können o-
der 
 
- einer so starken Einschränkung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit, dass sie 
zu schwach sind, das kapillare Blut ent-
nehmen und auf den Teststreifen brin-
gen zu können (z. B. moribunde Patien-
tinnen oder Patienten) oder 
- einer starken Einschränkung der geisti-
gen Leistungsfähigkeit oder Realitäts-
verlust, sodass die Compliance bei der 
Diagnostik nicht sichergestellt ist oder 
 
- entwicklungsbedingt noch nicht vor-
handener Fähigkeit, die Leistung zu er-
lernen oder selbständig durchzuführen 

die Richtlinie unmissverständlich 
formuliert sein. 
 
Missverständnisse, welche auf-
grund von Zuschreibungen wie „so 
erheblich“ und „so stark“ auftreten 
können, müssen schon im Vor-
hinein ausgeschlossen werden. 
Der Versicherte ist entweder in der 
Lage die Blutzucker selbstständig 
durchzuführen oder nicht. Es be-
darf daher einer Streichung dieser 
Zuschreibungen. Die Verordnungs-
fähigkeit wird ebenso durch das 
„noch“ im vorletzten Absatz einge-
schränkt. Es kann durchaus Fälle 
geben, in denen nicht absehbar ist, 
ob nicht vorhandene, entwick-
lungsbedingte Fähigkeiten zukünf-
tig entwickelt werden. Das „noch“ 
ist demnach zu streichen. 

Die Einschätzung liegt 
im Ermessen der Ärz-
tin/des Arztes. Eine 
Streichung ist daher 
nicht sinnvoll. 
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C-6.5 Stellungnahmen zur Änderung in dem Leistungsverzeichnis Nummer 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit der Maßnahme“ 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  AWO Die Begrenzung von bis zu 3x täglich 
muss entfallen, häufigere Messungen 
müssen im Einzelfall möglich sein. 

Die Begrenzung der Messung auf 
3x täglich widerspricht nach Auf-
fassung des AWO Bundesverban-
des e.V. moderner Insulintherapie-
verfahren. Insbesondere bei Erst- 
und Neueinstellungen sind im Ein-
zelfall auch häufigere Messungen 
notwendig. 
 
In den Tragenden Gründen wird 
zur interstitiellen Glukosemessung 
ausgeführt: „Es werden hier keine 
quantifizierenden Hinweise zur 
Dauer und Häufigkeit der Maß-
nahme gegeben, da es sich bei 
den hier in Betracht kommenden 
Patientinnen und Patienten vorran-
gig um solche mit instabiler Stoff-
wechsellage handelt. Die Häufig-
keit der Glukosemessung erfolgt 
nach Maßgabe des ärztlichen 
Behandlungsplanes in Abhän-
gigkeit der ärztlich verordneten 
Medikamententherapie.“ 
Auch bei einer konventionellen In-
sulintherapie oder intensivierten In-
sulintherapie können instabile 
Stoffwechsellagen bei den Pati-

Bei ICT können häufi-
gere Messungen 
durchaus im Einzelfall 
erforderlich sein, aller-
dings sind diese im 
Rahmen der HKP 
kaum üblich. Bei CT 
ist 2-3x tgl. für die Ein-
stellungsphase ausrei-
chend und auch in der 
Regel nicht als Dauer-
messung erforderlich.  
Sollte im Einzelfall 
eine Blutzuckermes-
sung mehr als 3x täg-
lich erforderlich sein, 
ist das entsprechend 
der Vorbemerkungen 
des Leistungsver-
zeichnisses möglich. 
Die Richtlinie bildet in-
soweit den Regelfall 
ab 

keine Änderung 
im Beschlussent-
wurf, deklaratori-
sche Ergänzung 
in den Tragenden 
Gründen. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

ent*innen vorliegen, die eine häufi-
gere Messung als 3x täglich erfor-
derlich machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  AWO Die Begrenzung der Maßnahme auf bis 
zu 4 Wochen bei Erst- und Neueinstel-
lung widerspricht den aufgeführten Ver-
ordnungsvoraussetzungen.  

Der AWO Bundesverband e.V. 
sieht es als erforderlich an, dass 
Verordnungen entsprechend des 

Der G-BA hat klarge-
stellt, dass sich die 
begrenzte Verord-
nungsdauer von 4 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Verlaufskontrollen bei instabilen Stoff-
wechsellagen sind ergänzend zu Erst- 
und Neueinstellungen aufzunehmen. 
 
Die Ergänzung von Folgeverordnungen 
ist optional zu ermöglichen. Formulie-
rungsvorschlag: 
„Erstverordnung sowie Folgeverordnun-
gen bei Erst- und Neueinstellung sowie 
Verlaufskontrollen bei instabilen Stoff-
wechsellagen: 
jeweils bis zu 4 Wochen.“ 

ärztl. Behandlungsplanes ausge-
stellt werden können. Von einer 
Begrenzung ist daher aus unserer 
Sicht abzusehen. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch 
die Präzisierung der Dauer der 
Leistung auf bis zu 4 Wochen bei 
Erst- und Neueinstellung zu hinter-
fragen. Instabile Stoffwechsellagen 
machen es erforderlich, Messun-
gen des Glukosespiegels vorzu-
nehmen und die Daten zu analy-
sieren. Dabei kann es sich um Si-
tuationen handeln, die noch nicht 
mit einer Neueinstellung einherge-
hen. Es ist daher sinnvoll, so-
wohl Verlaufskontrollen bei in-
stabilen Stoffwechsellagen er-
gänzend zu Neueinstellungen 
aufzunehmen. Zudem kann für 
eine gesicherte Therapie mit dem 
Ziel möglichst Begleit- und Folge-
erkrankungen zu vermeiden, es 
auch erforderlich sein, länger als 4 
Wochen regelmäßige Blutzucker-
messungen 
 

Wochen im Rahmen 
der Nr. 11 nur auf die 
Erst- und Neueinstel-
lung bezieht. Die Fort-
führung der intensi-
vierten Insulintherapie 
kann auch über vier 
Wochen erfolgen – 
dies war bereits vor 
der beabsichtigten 
Richtlinienänderung 
der Fall und wurde 
nun explizit klarge-
stellt. 
Eine Erst- und Neu-
einstellung sollte nach 
spätestens vier Wo-
chen abgeschlossen 
sein. Insbesondere 
eine konventionelle In-
sulintherapie kann 
nach erfolgter Erst- 
und Neueinstellung 
der Insulingabe ohne 
Blutzuckermessung 
fortgeführt werden. 
Ein Zeitraum von vier 
Wochen, in dem der 
Blutzucker gemessen 
werden muss, ist in 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

vorzunehmen. Die Ergänzung 
von Folgeverordnungen ist opti-
onal zu ermöglichen (vgl. PflR 2 
2020 S. 136: Diabetiker hat An-
spruch auf langfristige häusliche 
Krankenpflege zur Blutzuckermes-
sung). 

der Regel ausrei-
chend. 
Entsprechend der 
Vorbemerkungen des 
Leistungsverzeichnis-
ses der HKP-Richtlinie 
handelt es sich bei 
Angaben zur Dauer 
und Häufigkeit einer 
Maßnahme um Emp-
fehlungen für den Re-
gelfall, von denen in 
begründeten Fällen 
abgewichen werden 
kann. Somit bietet die 
Richtlinie bereits ge-
nügend Flexibilität, um 
in Fallkonstellationen, 
in denen für die Erst- 
und Neueinstellung im 
Einzelfall mehr als vier 
Wochen benötigt wer-
den, entsprechend 
längere Verordnungen 
ausgestellt werden 
können. 
Für wiederholte Mes-
sungen siehe lfd. Nr. 1 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 

3.  bpa Anpassung der „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ in Nummer 11 
Beibehaltung der vorherigen Rege-
lung: 
bis zu 4 Wochen 
bis zu 3x täglich 

In der Nr. 11 „Blutzuckermessung“ 
wird durch die Änderung in der 
Spalte zur Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme die Verordnungs-
dauer von vier Wochen auf den 
Fall einer Erst- oder Neueinstel-
lung beschränkt. Die Leistung 
sollte jedoch – wie zuvor – auch in 
anderen Fällen bis zu vier Wochen 
verordnet werden können, da die 
Blutzuckermessung in der Regel 
über einen längeren Zeitraum er-
folgen muss. 

siehe lfd. Nr. 2  keine Änderung  

4.  DBfK Die Begrenzung der Messung auf 3x 
täglich muss entfallen. 

Zeitgemäße Insulintherapien kön-
nen im Einzelfall auch häufigere 
Messungen und Injektionen not-
wendig machen. 

Siehe lfd. Nr. 1  keine Änderung 

5.  DBfK Die Begrenzung der Erstverordnung auf 
4 Wochen bringt einen hohen bürokrati-
schen Aufwand mit sich und sollte aus 
unserer Sicht entfallen. 

Messung sind für die Dauer der In-
sulintherapie notwendig, wenn die 
Patienten die unter Ziffer 11 aufge-
führten Einschränkungen ihrer Ge-
sundheit aufweisen. 

siehe lfd. Nr. 2  keine Änderung 

6.  Caritas Die Begrenzung auf bis zu 3x täglich ist 
zu streichen. Bei einigen Patientinnen 
und Patienten können häufigere Mes-
sungen erforderlich sein und müssen 
deshalb auch verordnet werden können. 

Die Häufigkeit der Messung ist von 
der Therapieform und der jeweili-
gen Stoffwechsellage der Patien-
tin/des Patienten abhängig. Die 
Entscheidung über die Häufigkeit 

Siehe lfd. Nr. 1 
 
 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

der Blutzuckermessung obliegt 
dem behandelnden Arzt / der Ärz-
tin. Gerade bei der supplementä-
ren Insulintherapie (SIT) bei Inten-
sivierter konventioneller Insulinthe-
rapie und auch bei Insulinpumpen-
therapie (Kontinuierliche Subku-
tane Insulininfusion – CSII) werden 
für Einstellungs- und Anpassungs-
phasen beispielsweise sowohl prä-
prandiale als auch postprandiale 
Messungen empfohlen, woraus 
sich eine Messhäufigkeit von > 6x 
tgl. ergeben kann. (Für einen Über-
blick s. Leitfaden zur Glukose-
Selbstkontrolle in Beratung und 
Therapie des Verbands der Diabe-
tes-Beratungs- und Schulungsbe-
rufe in Deutschland e.V. (VDBD), 
3. Auflage 2019). 

7.  Caritas Die Begrenzung der Maßnahme auf bis 
zu 4 Wochen bei Erst- und Neueinstel-
lung widerspricht den aufgeführten Ver-
ordnungsvoraussetzungen und ist des-
halb zu streichen. 

Analog gilt auch für die Begren-
zung der Maßnahme auf bis zu 4 
Wochen bei Erst- und Neueinstel-
lung, dass sich die Dauer in erster 
Linie nach der Therapieform und 
der Stoffwechsellage des Patien-
ten / der Patientin richten muss. 
Die Begrenzung der Verordnungs-
dauer ist deshalb zu streichen. 
Wenn eine Begrenzung bestehen 

siehe lfd. Nr. 2 
 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

bleibt, dann muss zumindest die 
Möglichkeit von Folgeverordnun-
gen aufgenommen werden.  
 
Wir möchten in diesem Zusam-
menhang auch darauf hinweisen, 
dass zu 11a „Interstitielle Glukose-
messung“ in den Tragenden Grün-
den auf Seite 3 folgendes ausge-
führt wird: 
 
„Es werden hier keine quantifizie-
renden Hinweise zur Dauer und 
Häufigkeit der Maßnahme gege-
ben, da es sich bei den hier in Be-
tracht kommenden Patientinnen 
und Patienten vorrangig um solche 
mit instabiler Stoffwechsellage 
handelt. Die Häufigkeit der Gluko-
semessung erfolgt nach Maßgabe 
des ärztlichen Behandlungsplanes 
in Abhängigkeit der ärztlich verord-
neten Medikamententherapie.“ 
 
Der Deutsche Caritasverband ist 
deshalb der Auffassung – wie be-
reits oben dargestellt – dass sich 
Dauer und Häufigkeit der Maß-
nahme generell nach dem ärztli-
chen Behandlungsplan bzw. der 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Stoffwechsellage der Patientin/des 
Patienten richten müssen und eine 
starre Begrenzung der Verord-
nungsdauer und -häufigkeit nicht 
angezeigt ist. 

8.  Deutscher 
Paritäti-
scher 
Wohlfahrts-
verband 

Die Begrenzung von bis zu 3x täglich 
muss entfallen, häufigere Messungen 
müssen im Einzelfall möglich sein. 

Die Begrenzung der Messung auf 
3x täglich widerspricht nach Auf-
fassung des Paritätischen moder-
nen Insulintherapien. Insbesondere 
bei Erst- und Neueinstellungen und 
bei instabilen Stoffwechsellagen 
sind häufigere Messungen notwen-
dig.  
 
In den Tragenden Gründen wird 
zur interstitiellen Glukosemessung 
ausgeführt: „Es werden hier keine 
quantifizierenden Hinweise zur 
Dauer und Häufigkeit der Maß-
nahme gegeben, da es sich bei 
den hier in Betracht kommenden 
Patientinnen und Patienten vorran-
gig um solche mit instabiler Stoff-
wechsellage handelt. Die Häufig-
keit der Glukosemessung erfolgt 
nach Maßgabe des ärztlichen Be-
handlungsplanes in Abhängigkeit 
der ärztlich verordneten Medika-
mententherapie.“ 
 

Siehe lfd. Nr. 1  keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Auch bei einer konventionellen In-
sulintherapie oder intensivierten In-
sulintherapie können instabile 
Stoffwechsellagen bei den Pati-
ent*innen vorliegen, die mehr als 3 
Messungen täglich erforderlich ma-
chen. Der Paritätische sieht es als 
erforderlich an, dass Verordnun-
gen entsprechend des ärztlichen 
Behandlungsplans ausgestellt wer-
den können. Von einer Begren-
zung ist daher abzusehen. 

9.  Deutscher 
Paritäti-
scher 
Wohlfahrts-
verband 

Die Begrenzung der Maßnahme auf bis 
zu 4 Wochen bei Erst- und Neueinstel-
lung widerspricht den aufgeführten Ver-
ordnungsvoraussetzungen und ist zu 
streichen. 

Auch die Begrenzung der Maß-
nahme auf bis zu 4 Wochen bei 
Erst- und Neueinstellung ist in die-
sem Zusammenhang zu hinterfra-
gen. Sie widerspricht den aufge-
führten Verordnungsvoraussetzun-
gen. Die aufgeführten Einschrän-
kungen der Gesundheit von Pati-
entinnen und Patienten machen 
die Messungen für die gesamte 
Dauer der Insulintherapie notwen-
dig. 
 
 

siehe lfd. Nr. 2  keine Änderung 

10.  Deutscher 
Paritäti-
scher 

Verlaufskontrollen sind ergänzend zu 
Erst- und Neueinstellungen aufzuneh-
men. 

Instabile Stoffwechsellagen ma-
chen es erforderlich, Messungen 
des Glukosespiegels vorzunehmen 

siehe lfd. Nr. 2  keine Änderung 



C STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

43 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wohlfahrts-
verband 

und die Daten zu analysieren. Es 
ist daher sinnvoll, sowohl Verlaufs-
kontrollen bei instabilen Stoffwech-
sellagen ergänzend zu Erst- und 
Neueinstellungen aufzunehmen. 
Zudem kann es für eine gesicherte 
Therapie mit dem Ziel, möglichst 
Begleit- und Folgeerkrankungen zu 
vermeiden, erforderlich sein, län-
ger als 4 Wochen regelmäßige 
Blutzuckermessungen vorzuneh-
men. 
 

Nach abgeschlosse-
ner Erst- und Neuein-
stellung sind Verlaufs-
kontrollen im Grund-
satz nicht notwendig. 

11.  Diakonie Die Begrenzung auf bis zu 3x täglich ist 
zu streichen. Bei einigen Patientinnen 
und Patienten können häufigere Mes-
sungen erforderlich sein und müssen 
deshalb auch verordnet werden können. 

Die Häufigkeit der Messung ist von 
der Therapieform und der jeweili-
gen Stoffwechsellage der Patien-
tin/ des Patienten abhängig. Die 
Entscheidung über die Häufigkeit 
der Blutzuckermessung obliegt 
dem behandelnden Arzt / der Ärz-
tin.  
 
In den Tragenden Gründen wird 
zur interstitiellen Glukosemessung 
ausgeführt: „Es werden hier keine 
quantifizierenden Hinweise zur 
Dauer und Häufigkeit der Maß-
nahme gegeben, da es sich bei 
den hier in Betracht kommenden 

Siehe lfd. Nr. 1  keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Patientinnen und Patienten vorran-
gig um solche mit instabiler Stoff-
wechsellage handelt. Die Häufig-
keit der Glukosemessung erfolgt 
nach Maßgabe des ärztlichen 
Behandlungsplanes in Abhän-
gigkeit der ärztlich verordneten 
Medikamententherapie.“ 
 
Auch bei einer konventionellen In-
sulintherapie oder intensivierten In-
sulintherapie können instabile 
Stoffwechsellagen bei den Patien-
ten und Patientinnen vorliegen, die 
eine häufigere Messung als 3x täg-
lich erforderlich machen.  
 
Die Diakonie Deutschland ist des-
halb der Auffassung, dass sich 
Dauer und Häufigkeit der Maß-
nahme generell nach dem ärztli-
chen Behandlungsplan bzw. der 
Stoffwechsellage der Patientin/ des 
Patienten richten müssen und eine 
starre Begrenzung der Verord-
nungsdauer und -häufigkeit nicht 
angezeigt ist. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

12.  Diakonie Die Begrenzung der Maßnahme auf bis 
zu 4 Wochen bei Erst- und Neueinstel-
lung widerspricht den aufgeführten Ver-
ordnungsvoraussetzungen und ist des-
halb zu streichen. 
 
Verlaufskontrollen bei instabilen Stoff-
wechsellagen sind ergänzend zu Erst- 
und Neueinstellungen aufzunehmen. 
 

In diesem Zusammenhang ist auch 
die Präzisierung der Dauer der 
Leistung auf bis zu 4 Wochen bei 
Erst- und Neueinstellung zu hinter-
fragen. Instabile Stoffwechsellagen 
machen es erforderlich, Messun-
gen des Glukosespiegels vorzu-
nehmen und die Daten zu analy-
sieren. Dabei kann es sich um Si-
tuationen handeln, die noch nicht 
mit einer Neueinstellung einherge-
hen. Es ist daher sinnvoll, so-
wohl Verlaufskontrollen bei in-
stabilen Stoffwechsellagen er-
gänzend zu Neueinstellungen 
aufzunehmen. Zudem kann es für 
eine gesicherte Therapie mit dem 
Ziel möglichst Begleit- und Folge-
erkrankungen zu vermeiden auch 
erforderlich sein, länger als 4 Wo-
chen regelmäßige Blutzuckermes-
sungen vorzunehmen.  
 

siehe lfd. Nr. 2 und 
10. 
 

keine Änderung 

13.  VDAB Bis zu 3x tägl. 
Bei Auch bei Erst- und Neueinstellung: 
bis zu 4 Wochen. 

Die Dauer und Häufigkeit der Blut-
zuckermessung erfolgt nach Maß-
gabe des ärztlichen Behandlungs-
planes in Abhängigkeit der ärztlich 
verordneten Medikamententhera-
pie. 
 

siehe lfd. Nr. 2  
 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11 Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Eine Einschränkung der Blutzu-
ckermessung auf 3x täglich kann 
daher nicht erfolgen, wenn die 
ärztlich angeordnete Maßnahme 
eine häufigere Messung vorsieht. 
Wir fordern daher die Streichung 
von „Bis zu 3x tägl.“ Ebenfalls 
wurde in der Vergangenheit die 
Formulierung „Bei Erst- und Neu-
einstellung“ oft von den Kranken-
kassen so ausgelegt, dass die Ver-
ordnungsfähigkeit ausschließlich 
bei oben genanntem Punkt mög-
lich ist. Daher fordern wir um Miss-
verständnisse zu vermeiden das 
„Auch“ zu ergänzen, da die Verord-
nungsfähigkeit der Glukosemes-
sung jederzeit, auch bei einer 
nicht intensivierten Insulinthera-
pie möglich sein muss, wenn der 
Patient dazu nicht in der Lage ist. 
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C-6.6 Stellungnahmen zur Änderung in dem Leistungsverzeichnis Nummer 11a Spalte „Leistungsbeschreibung“ 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Leistungsbeschrei-
bung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  B.A.H. - Sensorwechsel bei Bedarf  
- Kalibrierung bei Bedarf 

Zur Klarstellung, wann der Bedarf 
bei einem Sensorwechsel bzw. bei 
einer Kalibrierung eintritt, ist nach 
unserer Auffassung und zum bes-
seren Verständnis der praxisrele-
vanten Beteiligten zu ergänzen, 
dass der Bedarf an Wechsel und 
Kalibrierung zum einen die „regel-
mäßige nach den technischen 
Maßgaben des Anbieters erforder-
lichen Wechsel bzw. Justierungen“ 
und zum anderen die „Wechsel 
bzw. Justierungen außerhalb der 
regelmäßigen technischen Maßga-
ben des Anbieters durch Beschädi-
gung, Verlust, etc. des Sensors/ 
Testgeräts“ beinhaltet. 
 

Eine Ergänzung bzw. 
Konkretisierung ist 
nicht erforderlich. „Bei 
Bedarf“ umfasst alle 
Fälle, in denen die je-
weiligen Tätigkeiten 
erforderlich sind. 
 

keine Änderung 

2.  DBfK Aus Sicht des DBfK sollte der Anwen-
dungsbereich der Blutzuckermessung 
und interstitiellen Glukosemessung auch 
auf andere Behandlungsformen erwei-
tert werden. Wir regen dringend an, ne-
ben der intensivierten Insulintherapie 

Die adaptierte bzw. kontrollierte In-
sulintherapie (werteabhängige In-
sulindosis mit Schema) ist die häu-
figste Therapieform bei Typ 2 Dia-
betikern im Alter bei der die HKP 
Leistung Blutzuckermessung ver-
ordnet wird. 

Der Begriff der adap-
tierten oder kontrollier-
ten Insulintherapie 
entspricht nicht den 
Ausführungen in Leitli-
nien(vgl. Kapitel 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Leistungsbeschrei-
bung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

auch die adaptierte bzw. kontrollierte In-
sulintherapie aufzunehmen. Ebenfalls 
sollte die funktionelle Insulintherapie 
aufgenommen werden. 

Die funktionelle Insulintherapie 
(Kombination kurz und langsam 
wirkende Insuline bzw. Insulinana-
loga), die überwiegend bei Typ 1 
Diabetikern stellt eine Alternative 
zur intensivierten Insulintherapie 
dar. 

C 6.3, lfd. Nr. 1). Da-
her besteht kein Än-
derungsbedarf. 

3.  Deutscher 
Paritäti-
scher 
Wohlfahrts-
verband 

Ergänzung der Leistungsbeschreibung 
um folgende Punkte: 

- bei allen von Messwerten abhän-
gigen Insulintherapien 

Darüber hinaus weist der Paritäti-
sche in diesem Zusammenhang 
auf die zu erweiternden Anwen-
dungsbereiche der Blutzuckermes-
sung und der interstitiellen Gluko-
semessung hin. Neben der intensi-
vierten Insulintherapie müssen 
auch alle neu hinzugekommenen 
und hinzukommenden Insulinthera-
pien ermöglicht werden, bei denen 
vor der Verabreichung von Insulin 
entweder der Blutzuckerspiegel o-
der der Glukosespiegel im Plasma 
bestimmt werden muss. Deshalb 
ist die Leistungsbeschreibung ent-
sprechend weit zu fassen. 

Diese Ergänzung ist 
nicht sachgerecht. Die 
Regelungen des G-BA 
müssen sich auf die 
aktuell verfügbaren 
Therapien beziehen. 
Einen Vorratsbe-
schluss in Bezug auf 
zukünftige neue The-
rapieansätze kann es 
nicht geben. 
 

keine Änderung 

4.  Diakonie Bei der Spalte „Leistungsbeschreibung: 
bei Durchführung einer Intensivierten In-
sulintherapie  

Sowohl der Sensorwechsel als 
auch die Kalibrierung sollten nicht 
nur bei Bedarf erfolgen. Die Be-
schreibung wäre mit „bei Bedarf o-

Siehe lfd. Nr. 1   
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Leistungsbeschrei-
bung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

• Ermittlung und Bewertung des in-
terstitiellen Glukosegehaltes mittels 
Testgerät  

• Sensorwechsel bei Bedarf  
• Kalibrierung bei Bedarf“ 
 
ist zu präzisieren, dass es sich beim Be-
darf auch um eine Störung handeln 
kann. 

der bei Störungen…“ für beide Un-
terpunkte genauer. Da die Senso-
ren nicht selten die Laufzeit nicht 
oder nicht ganz erreichen, würde 
dann ein vorzeitiger Wechsel auf-
grund von Störungen erforderlich.  
 

 

C-6.7 Stellungnahmen zur Änderung in dem Leistungsverzeichnis Nummer 11a Spalte „Bemerkung“ 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

1.  ABVP Nr. 11a sollte folgende Ergänzung er-
halten: 
„Die Blutzuckermessung nach Nr. 11 ist 
zur Überprüfung des Blutzuckers ggf. zu-
sätzlich verordnungsfähig.“ 

Unabhängig von den eingesetzten 
Geräten wird hier nicht der Blutzu-
cker, sondern der Gewebezucker 
gemessen. Häufig stimmen Blutzu-
cker und Gewebezucker überein. 
Das gilt aber nur bei stabilem Blut-
zucker. Ändert sich der Blutzucker 
sehr rasch, z.B. nach einer Mahl-
zeit, in dem er schnell steigt oder 
fällt, dann dauert es eine gewisse 
Zeit, bis sich der Gewebezucker 
entsprechend bewegt. Die Zeitver-
zögerung (sog. Time lag) kann zwi-
schen 5 und 25 Minuten liegen. Ein 

Im Regelfall muss die 
interstitielle Messung 
reichen, sonst ist die-
ses Verfahren nicht 
sinnvoll und müsste 
durch eine konventio-
nelle Blutzuckermes-
sung gemäß der Nr. 
11 des Leistungsver-
zeichnisses ersetzt 
werden. 

keine Änderung 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

CGM-Wert zeigt also nicht immer 
den aktuellen Blutzuckerwert an, 
sondern ggf. zeitverzögert den 
Glukosewert in der Gewebsflüssig-
keit. 
 
In der Praxis könnte der Fall eintre-
ten, dass aufgrund des Wertes der 
interstitiellen Glukosemessung 
eine Insulininjektion durch die Pfle-
gefachkraft in einer Einheitenhöhe 
erfolgt, die aufgrund des „time 
lags“ nicht der erforderlichen Höhe 
des Blutzuckerspiegels entspricht. 
So könnte beispielsweise der Pati-
ent oder die Patientin kurz vor der 
interstitiellen Messung noch Nah-
rung zu sich genommen haben, 
ohne dass die Pflegefachkraft hier-
von Kenntnis erlangt. In diesem 
Fall würde sie eine Insulinmenge 
spritzen, die zwar dem gemesse-
nen Gewebewert entspricht, nicht 
aber dem Blutzuckerwert. Im 
schlimmsten Fall könnte dies zu ei-
ner erheblichen Gesundheitsbeein-
trächtigung des Patienten oder der 
Patientin führen. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Ambulante Pflegedienste sind da-
her aus Qualitäts- und Haftungsas-
pekten ggf. gezwungen, trotzdem, 
insbesondere bei Patienten, die 
unregelmäßig essen bzw. deren 
Essverhalten nicht kontrollierbar 
ist, Blutzuckermessungen im Vor-
feld der Injektion vorzunehmen.   
 
Wenn die Pflegedienste nicht die 
Möglichkeit erhalten, trotz der in-
terstitiellen Glukosemessung auch 
zur Sicherheit die Blutzuckermes-
sung durchführen und abrechnen 
zu können, werden sie diese Leis-
tung (Nr. 11a) nicht durchführen, 
ohne ein Haftungsrisiko einzuge-
hen.  
 
Es muss daher in der Nr. 11a die 
Möglichkeit vorgesehen werden, 
auch gleichzeitig die Blutzucker-
messung nach Nr. 11 abrech-
nungsfähig durchführen zu kön-
nen. 
 

2.  bad In Ziffer 11a des Leistungsverzeichnis-
ses der HKP-Richtlinien ist unter „Be-
merkungen“ in Satz 1 das Wort „nur“ zu 
streichen.  

Gemäß § 27 Absatz 1 Satz 1 SGB 
V in Verbindung mit § 27 Absatz 1 
Satz 2 Ziffer 4 SGB V erstreckt 
sich der gesetzlich garantierte 

Die Anregung des 
Stellungnehmers wird 
für die bereits beste-
hende Ziffer 11 des 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 Leistungsanspruch der häuslichen 
Krankenpflege (HKP) auf alle me-
dizinisch „notwendigen“ Leistun-
gen. Nach ständiger Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichts 
(BSG) kommt den HKP-Richtlinien 
nach § 92 SGB V nicht die Kompe-
tenz zu, den vorgenannten gesetz-
lichen Leistungsanspruch einzu-
schränken. Vielmehr sei es gemäß 
§ 92 SGB V die Aufgabe der Richt-
linien, fachlich zu konkretisieren, 
wann eine medizinische Notwen-
digkeit gegeben sei, ohne hier-
durch den Leistungsanspruch zu 
„verkürzen“. Die Richtlinien sind in-
folge dessen so zu formulieren, 
dass sie medizinisch notwendige 
Leistungen nicht ausschließen. 
Formulierungen, die dieser Anfor-
derungen nicht entsprechen, sind 
nach der o.g. Rechtsprechung 
rechtswidrig.  
 
Der zu ändernde Satz stellt von sei-
nem Wortlaut darauf ab, dass „nur“ 
im Falle einer intensivierten Insulin-
therapie eine „routinemäßige Dau-
ermessung“ verordnet werden darf. 
Um sich im Einklang mit der o.g. 

Leistungsverzeichnis-
ses in Bezug auf Satz 
1 der Bemerkungs-
palte gewürdigt (siehe 
dort unter lfd. Nr. 1). 
Das Wort „nur“ in Satz 
1 der Bemerkungs-
spalte der neu geplan-
ten Ziffer 11a bezieht 
sich ebenso wie das 
Wort „nur“ in der Be-
merkungsspalte Satz 
3 der bereits beste-
henden Ziffer 11 auf 
die Fähigkeitsein-
schränkungen der Pa-
tientin oder des Pati-
enten, die den Bedarf 
der Behandlungs-
pflege auslösen. Die 
Anregung des Stel-
lungnehmers wird da-
her nicht gefolgt.  
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

ständigen Rechtsprechung zu be-
finden dürfte es folglich keine Fälle 
geben, in denen eine routinemä-
ßige Dauermessung – außerhalb 
einer intensivierten Insulintherapie 
– medizinisch notwendig ist.  
 
Dem ist jedoch nicht so: Insbeson-
dere bei Patienten mit regelhaft 
stark schwankenden Werten, bei 
denen im Erst- bzw. Neueinstel-
lungszeitraum festgestellt wird, 
dass eine den Sorgfaltspflichten 
entsprechende Leistungserbrin-
gung ohne routinemäßige Dauer-
messung nicht möglich ist, kann die 
Messung medizinisch erforderlich 
sein, um keine fälschlichen und im 
Ergebnis gefährdenden Dosierun-
gen zu verabreichen. Dies ist unab-
hängig davon der Fall, ob eine in-
tensivierte Insulintherapie durchge-
führt wird oder nicht.  
 
Der Änderungsvorschlag trägt so-
mit der Tatsache Rechnung, dass 
die Leistung insbesondere, aber 
nicht ausschließlich bei Vorliegen 
einer intensivierten Insulintherapie, 
medizinisch erforderlich sein kann. 
Die vorgeschlagene Änderung des 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

Wortlauts stellt insofern sicher, 
dass die Besonderheiten des Ein-
zelfalls bei der Verordnungspraxis 
beachtet werden.  

3.  VDAB Die Leistung ist nur verordnungsfähig 
bei Patientinnen und Patienten mit: 
 
- einer so hochgradigen Einschränkung 
der Sehfähigkeit, dass es ihnen unmög-
lich ist, die Messung selbst vorzuneh-
men oder das Messergebnis abzulesen 
oder den Sensor zu wechseln oder die 
Kalibrierung durchzuführen oder 
 
- einer so erheblichen Einschränkung 
der Grob- und Feinmotorik der oberen 
Extremitäten, dass sie die Messung 
nicht selbst vornehmen, das Messergeb-
nis nicht selbst 
ablesen, den Sensor nicht selbst wech-
seln oder die Kalibrierung nicht selbst 
durchführen können oder 
 
- einer so starken Einschränkung der 
körperlichen Leistungsfähigkeit, dass sie 
zu schwach sind, um die Messung 
selbst vorzunehmen oder das Messer-
gebnis abzulesen oder den Sensor zu 
wechseln oder die Kalibrierung durchzu-
führen oder 

Siehe Begründung zu Nr. 11 Blut-
zuckermessung 

Die zur Streichung 
vorgeschlagenen 
Quantifizierungen be-
schreiben das jewei-
lige Ausmaß der Ein-
schränkungen, das 
vorliegen muss, damit 
die Leistung verordnet 
werden kann. Die Ein-
schätzung liegt im Er-
messen der Ärztin/des 
Arztes. Eine Strei-
chung ist daher nicht 
sinnvoll. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 
- einer starken Einschränkung der geisti-
gen Leistungsfähigkeit oder Realitäts-
verlust, sodass sie nicht in der Lage 
sind, die Messung selbst vorzunehmen 
oder das Messergebnis abzulesen oder 
den Sensor zu wechseln oder die Kalib-
rierung durchzuführen oder  
 
- entwicklungsbedingt noch nicht vor-
handener Fähigkeit, die Leistung(en) zu 
erlernen oder selbständig durchzufüh-
ren. 

4.  Diakonie Zur Spalte „Bemerkungen“:  
Folgende Formulierung sollte ergänzend 
bei den Spiegelstrichen berücksichtigt 
werden:  
• „Bei akuter oder chronischer Er-

müdung/ Erschöpfung der kapillaren 
Messstellen z. B. der Fingerkuppen, 

• Bei langjährig gewohnter Messung 
des interstitiellen Glukosewertes mit-
tels Sensor.“ 
 

Im Text wird der Hinweis gegeben, „den 
Sensor nicht selbst wechseln können“… 
hier fehlt im 2. Spiegelstrich an dieser 
Stelle der Hinweis „und die Ergebnisse 
bewerten können“…  
 

 
Dies kann z. B. bei einem langjäh-
rigem Diabetes mellitus der Fall 
sein kann und wird von den Be-
troffenengruppen deshalb als erfor-
derlich angesehen.  
 
 
Damit eine Umstellung auf die Ka-
pillarmessung vermieden wird 
(siehe dazu auch die Hinweise der 
Deutschen Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin 
Seite 2 zur Frage 1 der Zusam-
menfassung der Expertenbefra-
gung).  
 
 

Die Bemerkungs-
spalte beschreibt 
Fälle, in denen die 
Verordnung der Leis-
tung 11a möglich ist. 
Diese Verordnung 
setzt voraus, dass 
Versicherte bereits ein 
CGM-Gerät verordnet 
bekommen haben o-
der bereits anwenden, 
dieses aber nicht 
(mehr) selbstständig 
bedienen können. In 
diesen Fallkonstellati-
onen kann HKP ver-
ordnet werden. Die 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

 
Patienten die erstmals mit einem 
Sensor zur kontinuierlichen intersti-
tiellen Glukosemessung ausgestat-
tet werden, sollten eine Anleitung 
erhalten, da die Werte anders ein-
zuschätzen sind als bei der bisheri-
gen kapillaren Messung. Dies gilt 
auch bei einem Wechsel des Gerä-
tes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von dem Stellungneh-
mer beschriebenen 
Beispiele beziehen 
sich auf die Beurtei-
lung, ob eine Umstel-
lung einer Blutzucker-
messung auf eine 
Glukosemessung 
sinnvoll ist. Dies ist 
kein Gegenstand der 
HKP-Richtlinie. 
Die in der Bemer-
kungsspalte enthalte-
nen Hinweise, unter 
welchen Vorausset-
zungen die interstiti-
elle Glukosemessung 
bei der intensivierten 
Insulintherapie verord-
net werden kann, sind 
somit ausreichend 
und bedürfen keiner 
Ergänzung. 
Auch die Ergänzung 
des zweiten Spiegel-
striches ist nicht erfor-
derlich, da der Aspekt 
„nicht selbst ablesen 
können“ bereits ent-
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Bemerkung“ 

Begründung Auswertung Beschluss-
entwurf 

halten ist. Die motori-
schen Einschränkun-
gen stehen nicht im 
Zusammenhang mit 
der intellektuellen Fä-
higkeit, Ergebnisse 
bewerten zu können. 

 

 

C-6.8 Stellungnahmen zur Änderung in dem Leistungsverzeichnis Nummer 11a Spalte „Dauer und Häufigkeit der Maßnahme“ 
Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisa-
tion 

Stellungnahme / Änderungsvorschlag 
Nr. 11a Spalte „Dauer und Häufigkeit 
der Maßnahme“ 

Begründung Auswertung Be-
schluss-
entwurf 

1.       

 

 

 
  



C STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

58 

C-7 Mündliche Stellungnahmen 

Die Bundesärztekammer hat bereits im Anschreiben ihrer Stellungnahme vom 3. März 2020 
auf die Teilnahme am Stellungnahmeverfahren verzichtet. 
Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen, die eine schriftliche Stellung-
nahme abgegeben haben, wurden fristgerecht zur Anhörung am 22.04.2020 eingeladen. 

C-7.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten  
Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen 
im G-BA oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1.  Kapitels 
5. Abschnitt VerfO Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. 
Inhalt und Umfang der Offenlegungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Form-
blatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-ba.de).  
Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 22.04.2020 aufgeführt und deren poten-
ziellen Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf 
Selbstangabe der einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im 
Anschluss an diese Zusammenfassung aufgeführt. 

 
Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und Ver-
treterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen gestellt: 
 
Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt 
bei einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizin-
produkten oder einem industriellen Interessenverband? 
Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
ein Unternehmen, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, ins-
besondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder 
einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 
Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt 
von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswe-
sen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinpro-
dukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellung-
nahmen oder Artikel? 
Frage 4: Drittmittel  

Organisation/ 
Institution 

Anrede / Titel / 
Name  

Frage 
1 2 3 4 5 6 

Organisationen der Leistungserbringer gemäß § 92 Absatz 7 Satz 2 SGB V: 

Paritätischer Wohl-
fahrtsverband, Ge-
samtverband 

Frau Lisa M. 
Schmidt Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Deutscher Caritasver-
band e.V. (Caritas) 

Frau Nora Roß-
ner Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

http://www.g-ba.de/
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Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des lau-
fenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder 
einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Un-
ternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenver-
band finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, andere wissenschaftliche Leistun-
gen oder Patentanmeldungen erhalten? 
Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, 
genügen Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe 
etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor 
sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung 
bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebüh-
ren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution 
oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere von einem pharmazeuti-
schen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interes-
senverband? 
Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens o-
der einer anderweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen 
oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der 
auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 
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C-7.2 Auswertung der mündlichen Stellungnahmen  
Der Inhalt der mündlichen Stellungnahme wurde in einem stenografischen Wortprotokoll 
festgehalten und in fachlicher Diskussion im Unterausschuss Veranlasste Leistungen 
gewürdigt. Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat festgestellt, dass keine über die 
schriftlich abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der Anhörung 
vorgetragen wurden. Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen 
Stellungnahmen (siehe 1. Kapitel § 12 Absatz 3 Satz 4 VerfO). 
 

C-8 Würdigung der Stellungnahmen  

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet (vgl. Kapitel 6.1 
und 7.2). Im Ergebnis der Auswertung wurden keine Änderungen im Beschlussentwurf vorge-
nommen. 
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C-9 Anhang: Stellungnahmen 

C-9.1 Volltexte schriftliche Stellungnahmen 
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C-9.2 Wortprotokoll der Anhörung 
 
 

Mündliche Anhörung 
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